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det. Davon ist dann auszugehen, wenn eine Behand-
lungsmethode und Therapie zur Verfügung steht und
angewendet wird, die geeignet ist, die Krankheit zu hei-
len, zu lindern oder ihrer Verschlimmerung entgegenzu-
wirken. Kostengesichtspunkte sind bei der Beurteilung
der medizinischen Gesichtspunkte nicht zu berücksich-
tigen7. Diese Voraussetzungen werden für die LASIK-
Behandlung von Teilen der jüngeren Rechtsprechung
bejaht8.

1. Prinzip der Nachrangigkeit als Gesamtabwägung

Dieser neuen Tendenz in der Rechtsprechung hält Hütt
entgegen, dass sie nicht hinreichend das sogenannte
„Prinzip der Nachrangigkeit“ berücksichtige. Bevor auf
die Einzelheiten dieses zur Leistungseinschränkung be-
mühten Prinzips eingegangen wird, ist festzustellen,
dass es in formeller Hinsicht in den Versicherungsbedin-
gungen nicht nachweisbar ist. Selbst die Entscheidun-
gen – die eine Leistungspflicht der privaten Krankenver-
sicherungen ablehnen – haben festgestellt, dass den
einschlägigen Versicherungsbedingungen dieses Prinzip
nicht entnommen werden kann9.

Eine Erstattungspflicht bei bestätigter medizinischer
Notwendigkeit der LASIK-Behandlung soll nach Hütt im
Einzelfall aufgrund einer konkret-individuellen Abwä-
gung dann aber doch ausscheiden, wenn eine Abwä-
gung ergibt, dass die mit diesem Eingriff verbundenen
Risiken den Vorteil eines Lebens ohne Brille/Kontaktlin-
sen überwiegen. Ferner seien Gesichtspunkte der medi-
zinischen Indikation zu berücksichtigen, insbesondere
individuell bestehende Kontraindikationen oder aber
auch der Gesichtspunkt, dass chirurgische Eingriffe re-
gelmäßig erst im Fall des Versagens oder der Ergeb-
nislosigkeit ambulanter, weniger invasiver Maßnahmen
durchgeführt werden sollen. Es soll mithin eine objektive
Prüfung der zur Verfügung stehenden Behandlungsalter-
nativen durch den Versicherer erfolgen, die die Vorgabe
enthält, dass grundsätzlich von einer Nachrangigkeit der
LASIK-Behandlung gegenüber den bewährten Hilfsmit-
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I. Einleitung

Die Beseitigung von Kurzsichtigkeit durch eine Laser-
in-situ-Keratomileusis-(LASIK-)Operation erfreut sich mit
jährlich etwa 80 000 Behandlungen in Deutschland und
ca. 6 Mio. Patienten weltweit ausgesprochen großer Be-
liebtheit. Um die Kurzsichtigkeit zu korrigieren, wird da-
bei ein Hornhautscheibchen weggeklappt, darunter ge-
lasert und das Hornhautscheibchen wieder auf das Au-
ge geklappt. Bei der selteneren Operation der Weitsich-
tigkeit muss der Chirurg zusätzlich eine Krümmung mo-
dellieren. Mit der wachsenden Verbreitung des Verfah-
rens ist die Frage der Kostenerstattung aufgeworfen, die
derzeit Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen
und einer Abhandlung von Hütt1 ist.

Zunächst war das Verfahren als rein kosmetische Wunsch-
behandlung qualifiziert worden, dem eine medizinische
Indikation regelmäßig fehle und das wie bestimmte
Schönheitsoperationen der Mehrwertsteuerpflicht unter-
falle. Die Finanzverwaltung hat nunmehr anerkannt, dass
es sich bei einer LASIK-Behandlung um eine medizi-
nisch und nicht bloß kosmetisch veranlasste Heilbe-
handlung handelt, sodass einerseits die Umsatzsteuer-
pflichtigkeit der Behandlung entfallen ist und anderer-
seits die Behandlungskosten im Rahmen des Einkom-
mensteuerrechts als außergewöhnliche Belastung ab-
zugsfähig sind2.

Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung ist
eine LASIK-Kostenerstattung bisher nicht zugesprochen
worden, obwohl die Phototherapeutische Keratektomie
(PTK) mit dem Excimer-Laser durch Beschluss des Ge-
meinsamen Bundesausschusses vom 18. 7. 2006 als
Untersuchungs- und Behandlungsmethode anerkannt
worden ist3.

Parallel zu dieser Entwicklung bestätigten die Beihilfe-
stellen, dass das LASIK-Verfahren zwischenzeitlich wis-
senschaftlich anerkannt ist4. Die aktuellen Erläuterungen
zu den Beihilferichtlinien sehen eine beihilferechtliche
Anerkennung dieser Operationsmethode vor, wenn sie
medizinisch notwendig ist, d. h. die Fehlsichtigkeit nicht
durch eine Brille oder durch Kontaktlinsen korrigiert
werden kann. Dieses Verständnis der medizinischen
Notwendigkeit ist spezifisch beihilferechtlich geprägt
und kann nicht auf die Erstattungsdiskussion mit priva-
ten Krankenversicherungen übertragen werden5. Auf die-
ser Grundlage sind die Beihilfestellen in Nordrhein-West-
phalen dazu übergegangen, die medizinische Notwen-
digkeit der LASIK-Behandlung nach dem beihilferechtli-
chen Begriffsverständnis zu befürworten6.

II. Medizinische Notwendigkeit der LASIK

Zunehmend bejahen auch die Zivilgerichte die Voraus-
setzungen der Erstattungspflicht im Rahmen der priva-
ten Krankenversicherungen auf der Grundlage des § 1
Abs. 2 MBKK 94, der als Leistungsvoraussetzung die
medizinische Notwendigkeit einer Heilbehandlungsmaß-
nahme vorsieht. Die medizinische Notwendigkeit ist da-
nach dann gegeben, wenn es nach objektiven medizini-
schen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen
im Zeitpunkt der Behandlung und ihrer Planung vertret-
bar war, die Maßnahme als medizinisch notwendig an-
zusehen. Vertretbar ist eine Heilbehandlung dann, wenn
sie in fundierter und nachvollziehbarer Weise das zu-
grunde liegende Leiden diagnostisch hinreichend er-
fasst und eine ihm adäquate geeignete Therapie anwen-
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teln Brille und Kontaktlinsen auszugehen sein soll. Dem
ist entgegenzutreten:

a) Risikovergleich

Zutreffend ist, dass mit dem LASIK-Eingriff Behand-
lungsrisiken verbunden sind, die als größer einzuschät-
zen sein dürften, als bei der Kompensation der Fehlsich-
tigkeit durch Brille oder Kontaktlinsen. Allerdings ist
nicht zu übersehen, dass gerade die Verwendung von
Kontaktlinsen massive Risiken birgt, die sich in den Risi-
kohinweisen der Beipackzettel von weichen Kontaktlin-
sen widerspiegeln. Darin sind die Verbraucher vor den
Gefahren der Verwendung von weichen Kontaktlinsen
zu warnen, insbesondere im Hinblick auf das Risiko ei-
ner Hornhautentzündung mit einer hierdurch verursach-
ten Erblindung. Kontaktlinseninduzierte Entzündungen
haben häufig die Rechtsprechung befasst und auch
Schmerzensgeldansprüche gegen Hersteller oder Be-
handler ausgelöst10. Demgegenüber ist die Anzahl der
publizierten Haftungsentscheidungen infolge von LA-
SIK-Behandlungen gering11. Den bekannt gewordenen
Entscheidungen lag jeweils ein Behandlungsfehler zu-
grunde, womit das Risiko mit anderen Worten nicht auf
der Methode an sich beruhte, sondern auf dem Fehlver-
halten des Anwenders. Richtigerweise hat sich dement-
sprechend die Diskussion in den Bereich der Risikoauf-
klärung verlagert, durch die – wie bei anderen medizini-
schen Behandlungsmaßnahmen auch – die therapeu-
tische Wahlfreiheit des Patienten und seine Selbstbe-
stimmung eröffnet werden soll12.

Es stellt sich damit die Frage, ob durch das Risikosze-
nario, das von den Befürwortern der Nachrangigkeit der
LASIK-Operation skizziert wird, nicht eigentlich eine 
inhaltliche Überprüfung der Therapiewahl des VN be-
zweckt wird. Seit der Entscheidung des BGH vom 12. 3.
200313 kann die private Krankenversicherung der Wahl-
entscheidung des VN zugunsten einer von zwei medizi-
nisch gleichwertigen Behandlungsmethoden nicht mehr
entgegenhalten, dass die gewählte Behandlungsmetho-
de teurer sei, als die verworfene. Die Irrelevanz des Kos-
tenfilters zur Eingrenzung der Wahlfreiheit des VN gilt
aufgrund dieser Entscheidung durchaus auch im hier be-
troffenen Bereich der ambulanten Heilbehandlung14.

b) Indikationslage

Bei genauerem Hinsehen erweisen sich Kriterien, mit de-
nen unter dem Gesichtspunkt der medizinischen Indika-
tion eine Einschränkung der Wahlfreiheit des Patienten
gerechtfertigt werden sollen, als nicht tragfähig:

aa) Weiterer Behandlungsbedarf bei Weitsichtigkeit

Neben der Risikoaufklärung bedarf der LASIK-Patient
auch des Hinweises, dass im Fall einer chirurgischen
Behebung seiner Kurzsichtigkeit, dennoch eine Fern-
sichtigkeit auftreten kann, die eine Lesebrille erforderlich
machen kann. Dies stellt jedoch kein Gegenargument
gegen die Behebung der Kurzsichtigkeit dar, sondern
begründet lediglich einen weiteren Versicherungsfall, in
dem die privaten Krankenversicherung die Kosten einer
solchen Lesebrille unstreitig zu tragen hat. Dies spiegelt
sich auch in der Vergleichspraxis wider, wenn bei der
vergleichsweisen Regulierung der Kosten einer LASIK-
Behandlung stets darauf hingewiesen wird, dass eine
später etwa erforderlich werdende Lesebrille von den
Regelungen des getroffenen Vergleichs ausgeschlossen
bleibt.

bb) Korrektur statt Kompensation

Wenn man wirklich eine Gesamtabwägung aller Um-
stände zulassen wollte, so wäre zugunsten der LASIK-

Operation zu berücksichtigen, dass durch sie die zur
Fehlsichtigkeit führende Hornhautverkrümmung originär
behoben wird und nicht lediglich eine Kompensation
des krankhaften Zustands durch den Einsatz von Hilfs-
mitteln erfolgt, sondern eine Korrektur im Sinne einer
Heilung des Ausgangszustands. So ist es nachvollzieh-
bar, wenn das LG Dortmund feststellt, die LASIK-Be-
handlung stelle den natürlichen Zustand wieder her und
enthalte damit ein größeres Heilungspotenzial als die
mit vielen Unannehmlichkeiten, Beeinträchtigungen und
Risiken verbundenen Versuche der Kompensation mit
Hilfsmitteln15.

Die zulasten der LASIK-Kostenerstattung von Hütt vor-
genommene Abwägung geht von der fehlerhaften Prä-
misse aus, dass die LASIK-Chirurgie nicht in gleicher
Weise geeignet wäre, die Kurzsichtigkeit zu beheben,
wie bei dem Einsatz von Brille oder Kontaktlinsen. Das
Gegenteil ist der Fall, wie sich durch einen herkömmli-
chen Sehtest leicht belegen lässt. Folgt man jedoch die-
ser Prämisse, käme es auf die Überlegung an, ob der
weniger riskanten und nebenwirkungsärmeren anerkann-
ten Behandlungsmethode der Vorrang gebührt. Dieser
Gedanke ist anerkannt im Bereich der Stufendiagnostik
und des grundsätzlichen Vorrangs einer ambulanten vor
einer stationären Behandlung. Jedoch lässt sich auch
bei Anwendung dieser Kriterien eine Nachrangigkeit der
LASIK-Operation nicht begründen. Dies belegen Bei-
spiele aus der Erstattungspraxis der privaten Kranken-
versicherung:

2. Vergleichsbetrachtung: Zahnimplantat

Zweifellos ist das Behandlungsrisiko etwa bei der Ein-
bringung von Zahnimplantaten deutlich größer, als bei
der Versorgung einer Zahnlücke mit einer herkömmli-
chen Brücke. Bei wohl gegebener gleicher Erfolgseig-
nung wird heute die Behandlungsentscheidung des auf-
geklärten Patienten für einen implantatgetragenen, fest-
sitzenden Zahnersatz regelmäßig respektiert und er-
stattet. Eine Verweisung des VN auf die herkömmliche
Brücke findet heute nicht mehr statt. Wie die augenärzt-
liche Bestimmung des Grades der Fehlsichtigkeit, ist
auch die LASIK-Behandlung eine ambulante Behand-
lung und insofern gleichwertig mit der Verordnung von
Brille oder Kontaktlinsen. Die Behandlungsdauer beträgt
häufig nicht mehr als eine Stunde und entspricht damit
auch in zeitlicher Hinsicht der herkömmlichen Versor-
gung. Kostenmäßig ist die einmalige LASIK-Behandlung
nicht aufwändiger als die mehrmalige Versorgung mit
Hilfsmitteln, da diese bruch- und verlustgefährdet sind.

Im Bereich der Kostenerstattung für Zahnimplantate ist
anerkannt, dass eine Leistungspflicht besteht, wenn der
Patient sich für einen implantatgetragenen Zahnersatz
entscheidet, weil für ihn aus Gründen der Annehmlich-
keit seiner Lebensführung, seiner ästhetischen Vorstel-
lungen und seines persönlichen Wunsches an einem fest-
sitzenden Zahnersatz gelegen ist. Diese – auch nicht-
medizinischen – Gesichtspunkte sind ebenfalls zu be-
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rücksichtigen, wenn sie den Ausschlag für die Wahl des
Patienten zugunsten einer LASIK-Operation gegeben
haben.

Es besteht auch kein Grundsatz, dass stets nur die we-
niger invasive Behandlungsmaßnahme medizinisch not-
wendig wäre: Zur Ermöglichung einer Zahnimplantation
wird regelmäßig von der privaten Krankenversicherung
eine Transplantation eines Knochenblocks von der Hüfte
in den Kiefer befürwortet, in den dann Zahnimplantate
hineingeschraubt werden. Diesem Eingriff mit zwei Ope-
rationssitu und der damit verbundenen Risikoerhöhung
wird im Rahmen der Kostenerstattung gleichwohl oft der
Vorrang eingeräumt gegenüber der Einbringung der we-
niger invasiven, sogenannten basalen Zahnimplantate,
die zur Versorgung von Kieferatrophien besonders ge-
eignet und ebenfalls als Schulmedizin anerkannt sind16.
In dieser Fallgruppe wird von der privaten Krankenversi-
cherung nicht nur der invasivere, sondern darüber hi-
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naus auch noch der teurere Behandlungsansatz erstat-
tet.

III. Fazit

Die Herleitung des sogenannten Nachrangigkeitsprinzips
erfolgte – soweit ersichtlich – anhand des Erstattungs-
streits über LASIK-Behandlungskosten. Es handelt sich
um eine juristische Kreation zur Beschränkung der Be-
handlungswahl des Patienten, nachdem das Kriterium des
Kostenvergleichs als unzulässiges Begrenzungskrite-
rium 2003 durch die Rechtsprechung verworfen wur-
de17.
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